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Neues aus der Rechtsprechung  
Vorsicht Falle – Befristungen in elektronischer Form? 

Bei der wirksamen Befristung von Arbeitsverträgen spielt die Schriftform 
gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG eine herausragende Rolle. Fehler können den 
Arbeitgeber hier die Befristung kosten mit der Folge eines unbefristeten 
Arbeitsverhältnisses. Mit der angesichts des Trends zum „papierlosen 
Büro“ naheliegenden Möglichkeit der elektronischen Signatur von 
befristeten Arbeitsverträgen hat sich das Arbeitsgericht Berlin 
auseinandergesetzt (Urteil vom 28.09.2021, Az. 36 Ca 15296/20). Es hat 
festgestellt, dass jedenfalls die sogenannte fortgeschrittene elektronische 
Signatur den Anforderungen des Gesetztes nicht gerecht wird. 

Während bei Kündigungserklärungen unstreitig die klassische 
Schriftform (Ausdruck mit Originalunterschrift) zwingend 
einzuhalten ist, besteht bzgl. der häufig nicht weniger bedeutsamen 
Schriftform gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG keine letzte Rechtssicherheit.  

Höchstrichterlich nicht geklärt und in der Literatur umstritten ist 
bereits die Frage, ob überhaupt eine elektronische Signatur 
ausreichen kann. Zweifel daran kommen auch angesichts des (zwar) 
weit zurückliegenden Gesetzgebungsverfahrens auf.  

Einigkeit besteht jedoch, dass – wenn überhaupt – nur die 
sogenannte qualifizierte elektronische Signatur gemäß § 126a BGB 
erforderlich ist. Diese lag im vom Arbeitsgericht Berlin 
entschiedenen Fall unzweifelhaft nicht vor.  

Eine qualifizierte elektronische Signatur erfordert zunächst das 
Vorliegen der Voraussetzung einer fortgeschrittenen elektronischen 
Signatur gemäß Art. 26 EU-VO Nr. 910/2014 (eIDAS-VO) sowie, dass 
die Signatur von einer qualifizierten elektronischen 
Signaturerstellungseinheit durch ein qualifiziertes Zertifikat erstellt 
worden ist. Die verfügbaren Systeme werden in Deutschland von der 
Bundesnetzagentur geprüft. Nutzbar sind jedoch auch alle anderen 
in Europa zertifizierten Dienste. Diese finden sich auf der Website 
(EU Trust Services Dashboard (europa.eu)) der europäischen 
Kommission. 
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Selbst wenn man jedenfalls annähme, dass die qualifizierte 
elektronische Signatur die Schriftform gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG 
wahrt, ist Vorsicht geboten. Zum einen ist der jeweilige Anbieter des 
Signaturtools sorgsam auszuwählen. Zum anderen bleibt wohl auch 
bei der qualifizierten elektronischen Signatur ein letzter 
Argumentationsspielraum hinsichtlich der Wirksamkeit der 
Befristung, da es an eindeutigen gesetzlichen Regelungen und 
höchstrichterlicher Rechtsprechung fehlt. Wir empfehlen daher, bei 
der klassischen Schriftform zu bleiben, auch wenn dies etwas aus der 
Zeit gefallen wirkt. 
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